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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen 

Patents Nr. 0 151 638 (Anmeldungsnurnmer 84 903 281.8) 

II. 	Die BeschwerfUhrerin (Einsprechende) hat Einspruch 

erhoben gegen die Patenterteilung wegen unzulässiger 

Anderung, mangeinder Offenbarung und, irn Hinblick auf 

u. a. 

Dl = US-A-4 127 028 und FR-A--2 394 065, 

D3 = US-A-3 132 512, 

D5 = "Review of some methods of flow measurement", 

Wildhack W.A., Science (August 1954), vol. 120, 

Seiten 121 bis 127, 

D9 = US-A-2 865 201, 

D10 = US-A--3 276 257 und 

D12 = US-A-4 187 721 (reissued as RE 31450), 

wegen mangeinder erfinderischer Ttigkeit. 

III. In der am Ende der mündlichen Verhandlung vom 

17. Juli 1991 verkündeten und am 30. August 1991 zur Post 

gegebenen Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das 

Patent in gendertern Tjmfang aufrecht. Durch die neu 

vorgenornmenen Anderungen wurde der Einspruchsgrund, da1 

der Gegenstand des Patents Uber den Inhalt der 

ursprunglich eingereichten Anmeldung hinausgehe, als 

gegenstandlos erachtet; auferdem wurde die Of fenbarung 

als ausreichend beurteilt und die erfinderische Tätigkeit 

anerkannt. 
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Hiergegen hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) 

Beschwerde eingelegt. Sie beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent wegen mangeinder 

Of fenbarung und erfiriderischer Tatigkeit zu widerruf en. 

I-Iilfsweise beantragte sie, eine mündliche Verhandlung 

anzuset zen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurUckzuweisen. Auch sie hat hilfsweise einen Antrag auf 

rnUndliche Verhandlung gesteilt. 

Die Parteien wurden von der Beschwerdekarnmer zur 

mUndlichen Verhandlung geladen und informiert, daS die 

Offenbarüng ausreichend zu sein und das Streitpatent auf 

einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen scheme. 

In hierauf folgenden Schriftsatzen haben die Parteien 

weitere Argumente und Beweismittel vorgebracht. 

Wàhrend der rnündlichen Verhandlung vom 12. Mai 1993 hat 

die Beschwerdekarnrner darauf hingewiesen, dag Patent-

anspruch 1 wegen undeutlicher Formulierung einzelner 

Merkmale als nicht kiar erscheine und dais daher diese 

Merkmale nicht eindeutig von den aus u. a. D10 

entnehrnbaren Merkmalen zu unterscheiden seien. Die 

Beschwerdegegnerin hat daraufhin neue, geânderte 

PatentansprUche vorgelegt und beantragt, das Patent mit 

dies en PatentansprUchen aufrechtzuerhalten. Patent-

anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"1. Massedurchflu&fleSSer mit mindestens einer vom 

Me&nedium durchstrOrnten Rohrschleife (1, 1 1 ), die 

einseitig in eine in sich starre, in einer Lagerung (3) 

gelagerte Schleifenhalterung (2) eingespannt ist, eine 

halbe Windung bildet, aus zwei sich im gegenseitigen 

Abstand von der Schleifenhalterung aus erstreckenden 

seitlichen Schenkein (la, ib), sowie einem diese irn 

DT087691.D 	 . . .1... 
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Abstand von der Halterung verbindenden Querschenkel (ic) 

besteht, wobei die seitlichen Schenkel an dern dern 

Querschenkel entgegengesetzten Ende in die Halterung (2) 

eingespannt sind, und gegenuber der Schleifenhalterung 

quer zu ihrer Ebene urn eine durch die Einspannung 

definierte Schwingachse (SA) biegeelastisch auslenkbar 

ist, ferner mit einem Erregersystern (5), das die 

Schleifenhalterung und Qber diese die Rohrschleife irn 

Betrieb zu einer primãren Schwingbewegung urn eine 

vorgegebene Drehachse (DA) der Lagerung anregt, die die 

Schwingachse (SA) unter einem von 00  wesentlich 

verschiedenen Winkel kreuzt und in minirnalern Abstand an 

dern Querschenkel vorbeifQhrt oder diesen schneidet, 

weiche Schwingbewegung im Zusammenwirken mit dem Masse-

durchflug durch die Schleife in dieser Corio1iskrfte 

hervorruft, die durchfluEproportional auf die Schleife 

einwirken und diese zu einer Schwingbewegung urn die 

Schwingachse (SA) veranlassen und mit einer Mef-

einrichtung (8, 9), die die gegenseitige Phasenlage der 

Schwingung mi&, die die Seitenschenkel (la, ib) der 

Rohrschleife (1, 1 1 ) im Abstand von der Schleif en-

halterung (2) ausfQhren." 

Die PatentansprUche 2 bis 11 sind abhangige 

Pat entansprQche. 

IX. 	Zur StUtzung ihrer Antráge hat die BeschwerdefUhrerin 

folgende Arguxnente vorgetragen: 

Das Patent of fenbare keinen vo11stndigen Massedurch-

flu&rtesser, sondern nur einen kleinen Teil davon; 

insbesondere sei dem Patent die Verbindung der freien 

Enden der Rohrschleife (1, 1 1 ) mit den feststehenden 

Teilen des Mefgerats nicht zu entnebrnen; die 

Schleifenhalterung (2) sei lediglich ein ZwischenstUck, 

DT087691 .0 	 .1... 



- 4 - 	 T 876/91 

das die Seitenschenkel der Rohrschleife spanne; jedoch 

sei eine Vorrichtung mit flexiblen VerbindungsstUcken, 

wie z. B. Balgen, nicht funktionsfahig. 

Die starke Biegungsbeanspruchung werde insbesondere durch 

die Ergebnisse einer mathematischen Analyse zur 

Berechnung der Beanspruchungen an den Halterungsstellen 

der Rohrschleife bestatigt. 

Der strittige Gegenstand sei im Grunde genommen em 

Massedurchflu&nesser gem&g D12, bei dem lediglich die 

Bewegungsachsen der Vorrichtung vertauscht warden seien. 

Dies sei eine MaInabrne, die keinen Vorteil mit sich 

bringe und im Hinblick auf z. B. Anspruch 31 van D12 oder 

D5 bekannt sei. Der strittige Gegenstand ergebe sich auch 

in naheliegender Weise aus irgendeiner (z. B. D3, D9 oder 

D1O) der von Roth entwickelten Vorrichtungen, denen 

ebenfalls eine starre Schleifenhalterung und em 

Erregersystem zu entnehrnen seien, das die Schleifen-

halterung und über diese die Rohrschleife im Betrieb zu 

einer prirMren Schwingbewegung urn eine vorgegebene 

Drehachse der Lagerung anregt. Daher beruhe der strittige 

Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 

X. 	Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes 

var: 

Das Patent of fenbare einen volistandigen Massedurchf1u1-

messer; der Facbxnann kenne, aus seinem Fachwissen oder 

aus dem einschlãgigen Stand der Technik, die Mittel für 

eine Verbindung der freien Enden der Rohrschleife mit den 

feststehenden Teilen des Mefgerats. Dies sei durch die 

vorgelegten Me1.ergebnisse und durch die schriftlichen 

Angaben von Grofkunden bestatigt. 

DT087691.D 	 . . .1... 
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Ohne elne ex-post facto Analyse sei es nicht rnOglich, aus 

dem Stand der Technik zurn Gegenstand des Streitpatents zu 

gelangen. D12 sei keine primre Bewegung der Schleif en-

halterung zu entnehrnen. Dort bestehe das Problem, dag die 

Rohrschleife an den Einspannstellen in der Schleif e-

halterung durch die Prirnarschwingung besonders 

beansprucht sei. Dies sei durch den Gegenstand des 

Streitpatents gelOst worden. D3, D9 oder D10 gehOrten zu 

einem anderen Gebiet der Technik, weil keine dieser 

bekannten Vorrichtungen eine starre Halterung, sondern 

jeweils eine Halterung mit flexiblen Teilen aufweise; 

aul3,erdem bilde die Rohrschleife keine halbe Windung. 

Daher sei der Gegenstand des Streitpatents erfinderisch. 

Ent scheidungsgr(tnde 

Die Beschwerde ist zulssig. 

Gawährbarkeit der Anderungen und Kiarheit der 

Patentausprtcha 

2.1 	Patentanspruch 1 beruht auf einer Kombination der 

Merkinale des erteilten Patentanspruchs 1 mit den 

Merkmalen von Unteranpruch 6, sowie auf Arigaben aus 

gegenQber den ursprUnglichen Unterlagen unverändert 

gebliebenen Teilen der Patentbeschreibung (siehe 

insbesondere Spalte 4, Zeilen 11 bis 22); dadurch wurde 

die Definition der vorgegebenen Drehachse für die primãre 

Schwingbewegung der Schleifenhalterung (2) und das 

Merkrnal, dag die Rohrschleife (1, 1 1 ) gegenuber der 

Schleifenhalterung (2) bi.geelastisch auslenkbar ist, 

prazisiert. Da1, auch die ubrigen Patentanspruche und die 

ubrigen vorliegenden Unterlagen des Streitpatents die 

formalen Erfordernisse gemag Artikel 84, 123 (2) und (3) 

EN) erfüllen, wurde nicht bestritten. 

DT087691 .D 	 • .1... 
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3. 	of fertharung der Erfindung 

3.1 	Die Beschwerdefuhrerin hat das Argument vorgebracht, das 

Patent of fenbare keinen vollstãndigen Massedurchf lug-

messer, sondern nur einen kleinen Tell davon; 

insbesondere sei dem Patent die Verbindung der freien 

Enden der Rohrschleife (1, 1 1 ) mit den feststehenden 

Teilen des Megerats nicht zu entnehmen; die 

Schleifenhalterung (2) sei lediglich ein ZwischenstUck, 

das die Seitenschenkel der Rohrschleife spanne; jedoch 

sei eine Vorrichtung mit flexiblen VerbindungsstQcken, 

wie z. B. Balgen, nicht funktionsfahig. 

3.2 	Meergebnisse, die diese Einwãnde bestatigen kOnnten, 

wurden jedoch von der BeschwerdefUhrerin nicht vorgelegt. 

Die von der BeschwerdefQhrerin vorgelegten Ergebnisse 

einer mathematischen Analyse zur Berechnung der 

Beanspruchungen an der Halterungsstellen der Rohrschleife 

sind insofern nicht Qberzeugend, als sie von den jeweils 

gewählten Parametern abhangen und Uberdies nicht von 

MeEergebnissen bestatigt sind. Auerdem kOnnen die 

Zeichnungen, die mit der BeschwerdebegrQndung in Bezug 

auf den Einwand fehiender erfinderischer Tatigkeit des 

Streitgegenstands eingereicht wurden, und die den 

beschriebenen strittigen Massedurchflu&nesser sowie em 

mOgliches AusfUhrungsbeispiel davon darstellen sollen, 

den Einspruchsgrund unvollstandiger Of fenbarung nicht 

stUtzen, well die Lagerung (3) der zugehOrigen Drehachse 

weggelassen wurde, womit sich .die BewegungsrnOglichkeiten 

der Schleifenhalterung (2) und der damit verbundenen 

Rohrschleife (1) anders als im Streitpatent darstellen. 

3.3 	Bezüglich der oben erwäbriten Frage der Funktionsfãhigkeit 

des Streitgegenstands hat die Beschwerdegegnerin 

vergleichsmeergebnisse vorgelegt, die einerseits mit in 

Produktion befindlichen Vorrichtungen gemag dem 

Streitpatent und andererseits mit geanderten 

0T087691.D 	 . . .1... 
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Massedurchf1uf,messern gernacht warden sind; insbesandere 

sind bei einigen Vorrichtungen die elastischen Rohre, die 

für die Zufuhrung des MeI,rnediuxns zu den in die 

Halterung (2) eingespannten MeJsch1eifenenden verwendet 

werden, weggeschnitten und ohne weitere Optimierungs-

mafnabmen durch Sch1uche ersetzt warden. Aus diesen 

Mefergebnissen ist glaubhaft zu entnebrnen, dag sich 

Massedurchflu&nesser ergeben haben, deren AuflOsung und 

Mef,genauigkeit irn Rabmen dessen liegt, was die Benutzer 

gewOhnlich verlangen. Dies wird durch die von der 

Beschwerdegegnerin vorgelegten Schreiben von narnhaf ten 

GroffJcunden (Bayer, HOchst) bestatigt. Daher ist es 

glaubwürdig, dag die Funktionsfhigkeit der strittigen 

Massedurchflu&nesser von der Art der ZufUhrung nicht 

entscheidend abhangt. 

3.4 	Zwar fUhren bei den of fenbarten Ausfuhrungsbeispielen des 

strittigen MassedurchfluEmessers die Seitenschenkel (la, 

ib) der Me1,sch1eife (1) durch die Halterung (2) zu nicht 

gezeigten Zu- und Ableitungen für das Me&nediurn, wobei 

die entsprechenden Elemente aus flexiblen Verbindungs-

stQcken, wie z. B. Balgen, oder aus festen Verbindungs- 

stOcken, bestehen kOnnten. Jedoch sind die Seiten-

schenkel (la, ib) in die sich bewegende Halterung (2) 

eingespannt, wobei die Halterung (2) wegen der 

Lagerung (3) sich nur urn die vorgegebene Drehachse (DA) 

in der Lagerung bewegen kann. Daher ist nicht zu 

erwarten, daft der Einflug von Zu- oder Ableitungs-

verbindungsstucken, die mehr oder weniger weit entfernt 

von dieser Halterung (2) liegen und direkt mit den Enden 

dieser seitlichen Schenkel (la, ib) verbunden sind, auf 

die zu messenden sekundâren Schwingungen der Rohr-

schleife (1) urn eine andere Achse (SA) so grog ist, daf 

die Funktionsfàhigkeit der Vorrichtung beeintrâchtigt 

wird. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten 

Me1ergebnisse sch1ie1en einen soichen negativen Einf1uI 

aus. 

DTO 87691 . D 	 .1... 
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3.5 	Daher ist der Einwand einer mangeinden Offenbarung der 

Erfindung unbegrundet (Art. 100 (b) EPU). 

Nauheit 

4.1. Die Neuheit des Gegenstands des strittigen Patent-

anspruchs 1 wurde nicht bestritten (Art. 54 EPU) 

Erfinderische Tätigkeit 

5.1 	Aus D12 (siehe Spalte 1, Zeilen 13 bis 19; Spalte 3, 

Zeilen 18 bis 64; Spalte 4, Zeile 62 bis Spalte 9, 

Zeile 55; Fig. 1 bis 8) ist ein Massedurchflu&nesser mit 

mindestens éiner vom Megrnedium durchstrOmten Rohr-

schleife (14) bekannt; die Rohrschleife (14) 1st 

einseitig in eine in sich starre Schleifenhalterung (12) 

eingespannt und bildet eine halbe Windung, die aus zwei 

sich un gegenseitigen Abstand von der Schleif en-

halterung (14) aus erstreckenden seitlichen 

Schenkein (18, 20), sowie einem diese im Abstand von der 

Halterung (12) verbindenden Querschenkel (19), besteht; 

dabei sind die seitlichen Schenkel (18, 20) an dem dem 

Querschenkel (19) entgegengesetzten Ende in die 

Halterung (12) eingespannt; die Rohrschleife (14) ist 

gegenQber der Schleifenhalterung (12) quer zu ihrer Ebene 

urn eine durch. die aus den Of fnungen (15) und (16) in der 

Schleifenhalterung (12) definierte Schwingachse (WW) 

biegeelastisch auslenkbar; ferner enthãlt der Masse- 

durchfluErnesser ein Erregersystem (24, 25), das die 

Rohrschleife (14) irn Betrieb zu einer primren 

Schwingbewegung urn eine vorgegebene Drehachse (auch WW) 

anregt, weiche Schwingbewegung im Zusamrnenwirken mit dem 

Massedurchflug durch die Schleife in dieser Coriolis-

krfte hervorruft, die durchf1ufproportiona1 auf die 

Schleife einwirken und diese zu einer Schwingbewegung urn 

die Schwingachse (00) veranlassen; ferner enthält der 

DT087691.D 	 - - .1... 
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Massedurchflugrnesser auch eine Me,einrichtung (43, 45; 

44, 46) die die gegenseitige Phasenlage der Schwingung 

mif,t, die die Seitenschenkel (18, 19) der Rohr - 

schleife (14) im Abstand von der Schleifenhalterung (12) 

aus fQhren. 

Da der Massedurchf1uEmesser von D12 das Merkmal der 

einseitigen Einspannung der elastischen Rohrschleife (14) 

in die in sich starre Schleifenhalterung (12) aufweist, 

entspricht diese Entgegenhaltung dem náchstkornmenden 

Stand der Technik. Davon geht auch die Beschwerdegegnerin 

aus. 

	

5.2 	Vom strittigen Massedurchflu&nesser unterscheidet sich 

diese bekannte Vorrichtung insbesondere dadurch, da1, un 

Betrieb ihr Erregersystern (23, 25) nicht die 

Schleifenhalterung (12), sondern den im Abstand von 

dieser Schleifenhalterung (2) angeordneten verbindenden 

Querschenkel (19) der Rohrschleife (14) zu einer prirn&ren 

Schwingbewegung anregt, und daZ die Achse (WW) dieser von 

ihrem Erregersystem (23, 25) angeregten primren 

Schwingbewegung weder in minimalern Abstand an dern 

Querschenkel vorbeifUhrt noch diesen schneidet. 

	

5.3 	Bej dem Massedurchflu&nesser von D12 wird die 

Rohrschleife (14) zu einer Primàrschwingung gegenuber 

ihrer Halterung (12) angeregt; die Rohrschleife ist in 

die ein feststehendes starres Gebilde darstellende 

Halterung (12) eingespannt; daher wird die Rohrschleife 

an den Einsparinstellen (15, 16) in ihre Einspannung auch 

und insbesondere von der durch das Erregersystem (25) 

erzeugten Primarschwingung beansprucht. Wie von der 

Beschwerdegegnerin uberzeugend vorgebracht wurde, taucht 

bei Massedurchflu&nessern dieses Typs das Problem auf, 

dag vorzeitig Dauerbrüche an den von der Primàrschwingung 

konstruktionsbedingt stark beanspruchten Einspannstellen 

der Rohrschleife (14) auftreten konnen. 

007691.0 	 .1. - 
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Demgegenuber ist bei dern beanspruchten Massedurchf lug-

messer glaubhaft die MeJ,sch1eife von der Prirnrschwingung 

praktisch volistandig entlastest. Uberdies sind durch das 

Vorgeben der Drehachse für die Schleifenhalterung die 

Teile des Meggerats, die durch die Primarbewegung 

beaufschlagt werden, mechanisch von den Teilen des 

Megerats, die durch die Corioliskraft beaufschlagt 

werden, getrennt; damit ergibt sich der Vorteil, da 

Rohrschleif en verschiedener Dimensionen und/ oder 

Materialien, und mit daher erweiterten Bereichen von 

Meschwingungsainp1ituden, einsetzbar sind, was auch eine 

Erweiterung des Megbereichs errnOglicht. Dies entspricht 

der im Streitpatent (siehe Seite 1 bis Seite 2, Zeile 7) 

erwahnten, der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe: die 

Merkmale des beanspruchten Massedurchf1umesser gestatten 

es, bei einer Rohrschleife mit Abmessungen gleicher 

Gr61enordnung ein gegenuber den bekannten Massedurchf1uf.-

messern dieser Gattung grO1,eres Me1signa1 zu erzielen, so 

dag kleinere DurchflUsse noch sicher erfat werden 

kOnnen; andererseits 1st ein vergleichbarer Durchf1ugrne1- 

bereich mit einer Rohrschleife erzielbar, die eine 

grOere Wandstrke als die Rohrschleife eines bekannten 

Durchf1uirnessers für einen soichen Mef,bereich aufweist, 

so daf, ein Betrieb bei grOI,eren Drücken und darnit die 

Ersch11e1ung weiterer Anwendungsgebiete mOglich ist. 

5.4 	Die BeschwerdefQhrerin hat das Argument vorgebracht, da 

es die Merkrnale des strittigen Massedurchflugmessers, 

wegen der mOglichen Anwendung von flexiblen 

ZwischenstQcken an den Enden der Rohrschleife und der 

sich ergebenden mechanischen Bewegungsfreiheit der 

Rohrschleife, nicht erlaubten, die im Streitpatent 

erwhnte Aufgabe zu lOsen, und daZ daher die 

erfinderische Tátigkeit des Streitgegenstands zu 

verneinen sei. 

DT087691.D 	 . .1... 
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a 

Dazu ist festzustellen, daE der Fachmann aus dem Inhalt 

des Streitpatents entnebrnen kann, dag die Bewegungs-

freiheit der Rohrschleife (1) durch die begrenzte 

Bewegungsfreiheit der Halterung (2) urn die Drehachse (DA) 

begrenzt ist; wie auf,erdem von der Beschwerdegegnerin 

glaubhaft vorgetragen wurde, wirkt die primare 

Schwingungsanregung nicht direkt auf den Querschenkel der 

Rohrschleife, sondern auf die die Rohrschleife tragende 

Schleifenhalterung em. Damit werden die Enden der 

Seitenschenkel dieser Rohrschleife weniger beansprucht. 

Auch die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten 

MeZergebnisse mit verschiedenen Materialien, und sogar 

flexiblen Materialien, für die VerbindungsstUcke, 

sprechen dafQr, dais selbst bei der Anwendung von 

flexiblen VerbindungsstUcken die patentgemaEe Aufgabe 

gelost werden kann. 

5.5 	D12 ist kein Hinweis auf das oben erwhnte Problem zu 

entnebmen. Auferdem ist D12 nicht zu entnehmen, dais die 

starre Schleifenhalterung (12) im Betrieb zu einer 

primren Schwingbewegung urn eine vorgegebene Dreh- 

achse (00), die die Schwingachse (WW) unter einem von 00  

wesentlich verschieden Winkel schneidet, gebracht werden 

kOnnte. vielmehr enthãlt D12 keine Angabe über irgendeine 

Bewegung der Schleifenhalterung (12). Zwar ist es im 

einschlãgigen Stand der Technik, wie z. B. aus Dl (siehe 

Spalte 5, Zeile 65 bis Spalte 6, Zeile 16; Fig. 1), 

bekannt, dag die Teile der Rohrschleife (10, 11), die an 

die Einspannungsteile (100) der Schleifenhalterung (9) 

grenzen, stark beansprucht werden; jedoch wird nur auf 

eine nOtige Auswahl der Materialien dieser Teile oder auf 

flexible Verbindungsstucke, wie z. B. Balgen, 

hingewiesen. 

D'r087691 D 	 • .1.. 
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5.6 	Die BeschwerdefUhrerin hat das Argument vorgebracht, da 

der strittige Gegenstand im Grunde genommen em 

Massedurchfiu&nesser gemaf, D12 sei, bei dem lediglich die 

Bewegungsachsen der Vorrichtung vertauscht geworden 

seien. Dies sei eine Mafnahme, die keinen Vorteil mit 

sich bringe und im Hinbiick auf z. B. Anspruch 31 von D12 

oder D5 bekannt sei. 

Es ist jedoch nicht direkt nachvollziehbar, warurn die 

Angabe aus Anspruch 31 von D12, dag bei dem bekannten 

Massedurchflu&nesser die Frequenz gemaf, der Schwingungs-

achse hOher als gem&S der Syrnrnetrieachse der Rohrschleife 

sei, einen Hinweis auf eine primare, angetriebene 

Schwingbewegung der Schleifenhaiterung (12) beinhalten 

soil. Aufferdem 1st D5 (siehe Seite 196, linke Spalte, 

zweiten und dritten Absatz; Fig. 12) zwar zu entnehmen, 

daE der Schwingungserreger ("Vibrator') auch ais 

Schleifenhalterung dient, diese Entgegenhaltung gibt aber 

keinen Hinweis auf eine in sich starre Struktur der 

Schleifenhalterung oder auf eine bestimmte "vorgegebene" 

Drehachse dieser Halterung. 

	

5.7 	Die Argumente der BeschwerdefQhrerin, dag der strittige 

Gegenstand sich eigentlich in naheliegender Weise aus der 

Technik von Roth, wie sie aus z. B. D3, D9 oder D10 zu 

entnehmen sei, ergebe, treffen aus folgenden GrUnden 

nicht zu. Aus z. B. D10 (siehe Spalte 3, Zeile 50 bis 

Spalte 5, Zeile 63; Fig. 1 bis 4) ist ein Massedurchf1u-

rnesser mit mindestens einer vom Me&nediuin durchstrOmten 

Rohrschleife (10) bekannt; die Rohrschleife (10) ist 

einseitig in eine Schleifenhalterung (15, 16, 17) 

eingespannt; gegenUber der Schleifenhalterung (15, 16, 

17)undquer zu ihrer Ebene 1st die Schielfe (10) urn eine 

durch die Einspannung definierte Schwingachse auslenkbar; 
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ferner enthält die bekannte Vorrichtung ein Erregersystern 

(den Motor (24)), das die Schleifenhalterung (15, 16, 17) 

und Uber diese die Rohrschleife (10) im Betrieb zu einer 

primâren Schwingbewegung urn eine vorgegebene Dreh- 

achse (18, 18 1 ) der Lagerung anregt, die die Schwingachse 

unter einern von 00  wesentlich verschiedenen Winkel 

kreuzt; die Schwingbewegung ruft irn Zusammenwirken mit 

dern Massedurchf1uj, durch die Schleife in dieser 

Corio1iskrfte hervor, die durchf1uiproportiona1 auf die 

Schleife einwirken und diese zu einer Schwingbewegung urn 

die Schwingachse veranlassen; die bekannte Vorrichtung 

enth1t auch eine Me1einrichtung (19, 19 1 ), die die 

gegenseitige Phasenlage der Schwingung mift, die die 

syrnrnetrischen Seitenschenkel der Rcihrschleife (10) im 

Abstand von der Schleifenhalterung (15) ausfUhren. 

Dabei ist aber zu bemerken, dag die Schleifenhalterung 

nicht nur aus dem zentralen Teil (15), sondern auch aus 

den damit verbundenen Verlangerungsteilen (16) und (17) 

besteht, wobei das Ver1ngerungstei1 (17) als Torsions-

feder die Schleife (10) zu ihrer Ruheposition 

zurUckzubringt; daher ist die Schleifenhalterung (15, 16, 

17) keine in sich starre Schleifenhalterung. 

Zwar erfüllt in der Vorrichtung von D10 das Element (15) 

allein auch die Funktion einer Schleifenhalterung. Bei 

einer soichen Betrachtungsweise bildet aber die Rohr-

schleife (10) keine halbe Windung in Sinne des Streit-

patents, sondern eine mit den •in den Verlangerungs-

teilen (16, 17) der Halterung liegenden zusätzlichen 

RohrschleifenstQcken zusarnmengesetzte Windung, die daher 

eine andere Form aufweist. 
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iii 

Auf,erdem ist der Querschenkel der Rohrschleife (10) mit 

dem anderen Ende (17', 16 1 ) der Schleifenhalterung (15, 

16, 17) verbunden, was erwarten läff,t, daf, sich die 

Reaktion der Rohrschleife (10) wesentlich andert und 

zustz1ich ein Einflug der Torsionsfeder (17 1 ) auf die 

Messung auftritt; daher ist D10 keine biegeelastische 

Auslenkung der Rohrschleife gegenuber einer starren 

Schleifenhalterung zu entnebmen. Da die Vorrichtung von 

D10 und der strittige Gegenstand auf unterschiedlichen 

technischen Prinzipien beruhen, ist D10 als Stand der 

Technik nicht einschlagig. 

	

5.8 	Daher kann eine erfinderische Ttigkeit des Gegenstands 

des strittigen Patentanspruchs 1 im Sinne des Artikels 56 

EPU bejaht werden. 

	

6. 	Da unter BerQcksichtigung der vorgenommenen Anderungen 

das europãische Patent und die Erfindung, die es zum 

Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkoinrnens 

genUgen, kann das Patent in geandertem Umfang 

aufrechterhalten werden (Art. 102 (3) EPU). 

Exit ache Idunga formel 

Aus diesen Gründen wird entachieden: 

	

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. 	Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit dem 

Auftrag zurQckverwiesen, das Patent auf der Grundlage der 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Beschreibung und Zeichnungen, wie sie der am 

17. Juli 1991 verkUndeten und am 30. August 1991 zur 

Post gegebenen angefochtenen Entscheidung zugrunde 

gelegen haben, 

- Patentanspruche 1 - 11, eingereicht während der 

mQndlichen Verhandlung vom 12. Mai 1993. 

Der Geschàftstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

W%  lvo~ V-,,, C,,--, 

P. Martorana 	 W. Hofmann 

ht C-4 
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